
  

 

            
 
 
Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

07.06.2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Ausschuss für städtische 
Bauangelegenheiten und Vergaben 
nach der VOB, VOL, HOAI und VOF 

16.06..2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 22.06.2016 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Umbau des Rechtsabbiegers Franckestraße - Gemeinsamer Gestaltungs- 

und Baubeschluss 
  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
1. Der Stadtrat bestätigt den Umbau des Rechtsabbiegers Franckestraße entsprechend 
    Variante 2 zur Entschärfung der Unfallhäufungsstelle. 
2. Der Stadtrat beschließt die Realisierung des Umbaus des Rechtsabbiegers.  
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter  
 
Finanzielle Auswirkung: 
 

 
 

PSP-Elemente Kostenberechnung HHJ 2016 HHJ 2018 Gesamt 

     
     

8.51108024.700.900 Sonstige Bauleistungen  300.000 300.000 

8.51108024.700.800 Planungsleistung 41.100 38.800 79.900 

Gesamtkosten  41.100 338.800 379.900 

8.51108024.705.105 Zuweisung vom Land 27.400 225.900 253.300 

 Eigenmittel Stadt Halle 13.700 112.900 126.600 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2015/01450 
Datum:   28.04.2016 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   FB Planen 
Plandatum:     
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Pro: Kontra: 

 Beseitigen der Unfallhäufungsstelle 

 Sehr leistungsfähige und sichere 
Verkehrsanlage 

 Sichere Rückfallebene bei Ausfall der LSA  

 Abgestimmt auf neue Verkehrsführung am 
Knoten Rudolf-Ernst-Weise-Straße 
 

 Erforderliche Umbaukosten 
 

  
 

Gegenstand dieser Beschlussvorlage ist der Umbau des Rechtsabbiegers aus der 
Franckestraße in die Merseburger Straße. Nach der Umgestaltung des Riebeckplatzes 
entwickelte sich dieser Bypass zu einer Unfallhäufungsstelle, die durch den Umbau 
entschärft werden soll. 
 
Dazu erfolgte eine verkehrstechnische Untersuchung zu verschiedenen Varianten. Die 
daraus hervorgegangene Vorzugslösung soll umgesetzt werden.  
 
Für dieses Vorhaben wurden eine Familienverträglichkeitsprüfung und Abstimmungen mit 
dem Fuß- und Radverkehrsbeauftragten durchgeführt. Da es sich um eine reine Maßnahme 
für den fließenden Kfz-Verkehr handelt, sind die Belange der Barrierefreiheit hier nicht 
relevant. 
 
Zur Erzielung von Synergieeffekten (gemeinsame Ausschreibung, Verkehrsführung während 
der Bauzeit etc.) soll der Umbau im Rahmen des Bauvorhabens Merseburger Straße Nord 
im Frühjahr 2018 umgesetzt werden. Auf die Baumaßnahme Hochstraße hat diese 
Realisierung keinen Einfluss. 
 
  
Anlagen: 
 
Entwurf RA Franckestraße 
Anlage 1 Unfallkostenberechnung 
Anlage 2 Variante 1 
Anlage 3 Variante 2 
Anlage 4 Variante 3 
Anlage 5 Vergleich Unterhaltungskosten 
Anlage 6 Lageplan Vorzugsvariante 2 
Anlage 7 Stellungnahme des Fuß- und Radverkehrsbeauftragten 
Anlage 8 Familienverträglichkeitsprüfung 
 
 

 

Zusammenfassende Sachdarstellung und Begründung 
 

Umbau des Rechtsabbiegers Franckestraße 
 

- Gestaltungs- und Baubeschluss - 
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